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Die nachfolgend abgedruckte

Richtlinie liber brandschutztechnische
Anforderungen an Liiftungsanlagen
Liiftungsanlagen-Richtlinie - LWAR NRW
- Fassung Mai 2003 -

wird hiermit nach § 3 Abs. 3 der Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Marz 2000 (GV. NRW. S. 256/SGV. NRW. 232), geandert durch Gesetz vom 9. Mai
2000 (GV. NRW. S. 439), als Technische Baubestimmung eingefihrt.

2

Die Bauaufsichtliche Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsan-
lagen - Fassung Januar 1984 -, zuletzt verdffentlicht im MBI. NRW. 1997 S. 1073, wird aufgeho-
ben.
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Anhang

1
Geltungsbereich

1.1
Diese Richtlinie gilt fiir den Brandschutz von Liftungsanlagen. Sie gilt nicht fur mit Luft arbeiten-
de Transportanlagen (z. B. Spaneabsaugung, Rohrpostanlagen).

Diese Richtlinie gilt nicht fir Liftungsanlagen in Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Woh-
nungen und nicht fur LUftungsanlagen innerhalb einer Wohnung oder einer Nutzungseinheit ver-
gleichbarer GroBe.

1.2
Von dieser Richtlinie kann im Rahmen eines genehmigten Brandschutzkonzeptes abgewichen
werden.

2
Begriffe

Zu den Luftungsanlagen zahlen auch Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen und Warmluft-
heizungen.

Liftungsanlagen bestehen aus Liiftungsleitungen und allen zur Funktion der Liftung oder Klima-
tisierung erforderlichen Bauteilen und Einrichtungen.

Luftungsleitungen bestehen aus allen von Luft durchstromten Bauteilen wie Liftungsrohren,
-formstlicken, -schachten und -kanalen, Schalldampfern, Ventilatoren, Luftaufbereitungseinrich-
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tungen, Absperrvorrichtungen gegen die Ubertragung von Feuer und Rauch (Brandschutzklap-
pen) und Absperrvorrichtungen gegen Rauchibertragung (Rauchschutzklappen) sowie aus ihren
Verbindungen, Befestigungen, Dammschichten, brandschutztechnischen Ummantelungen,
Dampfsperren, Folien, Beschichtungen und Bekleidungen.

3
Brandverhalten von Baustoffen

31
Grundlegende Anforderungen und Verwendbarkeitsnachweise

Nach § 42 Abs. 2 Satz 1 Landesbauordnung (BauO NRW) vom 1. Marz 2000 (GV. NRW. S. 256
ber. S. 982 / SGV. NRW. 232) missen Liftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Damm-
stoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1 oder A2 gemaB DIN 4102-1:1998-05)
bestehen. Brennbare Baustoffe sind zulassig, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht
bestehen.

Das Brandverhalten von klassifizierten Baustoffen ist in DIN 4102-4:1994-03 katalogartig zusam-
mengestellt. Flir Baustoffe, die in dieser Norm nicht aufgefiihrt sind, muss die Nichtbrennbarkeit,
die Schwerentflammbarkeit oder die Normalentflammbarkeit geman § 20 Abs. 3 BauO NRW
durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis einer hierflir anerkannten Priifstelle (siehe
Bauregelliste A Teil 2) oder durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen In-
stituts fur Bautechnik nachgewiesen sein. Sonst ist eine Zustimmung im Einzelfall der obersten
Bauaufsichtsbehorde oder der von ihr bestimmten Stelle erforderlich.

Bei der Kombination von Baustoffen ist auf die Verbundwirkung gemal den Hinweisen in den
Verwendbarkeitsnachweisen zu achten.

3.2
Verwendung brennbarer Baustoffe

3.21
Liftungsleitungen

Die Verwendung schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse B1 gemaB DIN 4102-1:1998-05)
ist zulassig fur Liftungsleitungen,

a) die nicht durch Decken und Wande hindurchgefiihrt werden, fiir die mindestens eine feuer-
hemmende Bauart verlangt ist,

b) mit Brandschutzklappen am Durchtritt durch Decken und Wande, fir die mindestens eine feu-
erhemmende Bauart verlangt ist; die Absperrvorrichtungen missen mindestens eine Feuerwider-
standsdauer von 30 Minuten haben; die hdheren Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
aufgrund der Abschnitte 4 bis 6 bleiben unberlihrt; oder

c) mit einer nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten (schwerent-
flammbare Baustoffe jedoch nur flr die innere Schale) sowie fir Liiftungsleitungen, die in einem
Schacht mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten verlegt sind;
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die héheren Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer aufgrund der Abschnitte 4 bis 6 blei-
ben unberuhrt.

Abweichend von a) und b) sind brennbare Baustoffe nicht zulassig fur Liftungsleitungen

1. in notwendigen Treppenraumen, in Raumen zwischen den notwendigen Treppenraumen und
den Ausgéngen ins Freig, in notwendigen Fluren, es sei denn, diese Leitungen haben mindes-
tens eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten oder

2. Uber Unterdecken, die tragende Bauteile brandschutztechnisch schitzen miissen.
Abweichend von a) bis c) sind brennbare Baustoffe nicht zulassig fur Liftungsleitungen
3. in denen Luft mit Temperaturen von mehr als 85°C gefdérdert wird oder

4. in denen sich im besonderen MaBe brennbare Stoffe ablagern kdnnen (z.B. Abluftleitungen fur
gewerbliche Kiichen, siehe Abschnitt 8).

3.2.2
Dichtmittel und Befestigungen flr Liftungsleitungen

Die Verwendung geringer Mengen brennbarer Baustoffe (Baustoffklassen B1 oder B2 gemaR
DIN 4102-1:1998-05) zur Abdichtung der Verbindungen in Bauteilen fiur Liiftungsleitungen und zu
ihren Befestigungen ist zulassig.

3.2.3
Beschichtungen und Bekleidungen sowie Dammschichten

Far Dammschichten, Bekleidungen, Dampfsperren, Folien und Beschichtungen fur Liftungslei-
tungen gilt Abschnitt 3.2.1 sinngemaB. Anstelle schwerentflammbarer Baustoffe durfen fir
Dampfsperren, Folien und Beschichtungen mit einer Dicke von insgesamt nicht mehr als 0,5 mm
Baustoffe verwendet werden, die im eingebauten Zustand normalentflammbar (Baustoffklasse
B2 gemaB DIN 4102-1:1998-05) sind. Aus brennbaren Baustoffen bestehende Dampfsperren, Fo-
lien und Beschichtungen mit einer Dicke von insgesamt nicht mehr als 0,5 mm durfen durch De-
cken oder Wande, fir die eine feuerhemmende oder feuerbestandige Bauart vorgeschrieben ist,
hindurchgefihrt werden.

3.24
Lokal begrenzte und kleine Bauteile von Liiftungsanlagen

Fir lokal begrenzte Bauteile, wie in Einrichtungen zur Férderung und Aufbereitung der Luft und
zur Regelung der Luftungsanlage sowie fur kleine Teile, wie Bedienungsgriffe, Dichtungen, La-
ger, Messeinrichtungen, diirfen brennbare Baustoffe (Baustoffklassen B1 oder B2 geman

DIN 4102-1:1998-05) verwendet werden. Dies gilt auch fir elektrische und pneumatische Leitun-
gen, soweit sie auBerhalb von Luftungsleitungen liegen und den zur Liftungsanlage gehdérenden
Einrichtungen in Liftungsleitungen von auBen auf kiirzestem Wege zugefihrt sind. Ein- und
Auslasse von Liftungsleitungen diirfen aus brennbaren Baustoffen (Baustoffklassen B1 oder B2
geman DIN 4102-1:1998-05) bestehen.
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3.2.5
Ubrige Bauteile und Einrichtungen von Liiftungsanlagen

Flr die Ubrigen Bauteile und Einrichtungen durfen brennbare Baustoffe nur nach MaBgabe der
Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte 5.2.3, 6.1.4 und 6.2 und den entsprechenden Bil-
dern verwendet werden.

4
Anforderungen an Bauteile von Liiftungsanlagen

4.1
Grundlegende Anforderungen

Nach § 42 Abs. 2 Satz 2 BauO NRW miissen Liiftungsanlagen, ausgenommen in Gebauden ge-
ringer Hohe, und Liftungsanlagen, die Gebaudetrennwande Uberbriicken, so hergestellt sein,
dass Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte, Treppenraume oder not-
wendige Flure Ubertragen werden kénnen.

Diese Vorschriften gelten als erfillt, wenn die Liftungsanlagen entsprechend den schemati-
schen Darstellungen der Bilder 1 bis 6 ausgebildet werden und die Anforderungen der folgenden
Abschnitte 4.2 bis 8 nach MaBgabe der Bildunterschriften eingehalten sind.

4.2
Feuerwiderstandsdauer

Die Ubertragung von Feuer und Rauch entsprechend Abschnitt 4.1 muss durch eine Feuerwider-
standsdauer in Minuten der Liftungsleitungen oder der Brandschutzklappen entsprechend Ta-
belle 1 ausgeschlossen sein.

Besondere Anforderungen oder Erleichterungen fur Liftungsanlagen in Sonderbauten bleiben
unberuhrt.

4.3
Verwendbarkeitsnachweis fur feuerwiderstandsfahige Liftungsleitungen

Liftungsleitungen der Feuerwiderstandsklassen L30 und L90 einschlieBlich ihrer Verbindungs-
und Befestigungsmittel sind in DIN 4102-4:1994-03 angegeben. Fur Luftungsleitungen aus Stahl-
blech wird auf Abschnitt 8.5.7.4 dieser Norm verwiesen.

Far Luftungsleitungen einschlieBlich ihrer Verbindungs- und Befestigungsmittel, die nicht DIN
4102-4:1994-03 entsprechen, missen die Feuerwiderstandsklassen durch ein allgemeines bau-
aufsichtliches Priifzeugnis einer hierfiir anerkannten Priifstelle nachgewiesen sein (Bauregelliste
A Teil 2 oder Teil 3); sonst ist eine Zustimmung im Einzelfall der obersten Bauaufsichtsbehdérde
oder der von ihr bestimmten Stelle erforderlich (§ 20 Abs. 3 BauO NRW).

4.4
Verwendbarkeitsnachweis fur Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen
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Die Feuerwiderstandsklassen K30 und K90 von Brandschutzklappen sowie die Verwendbarkeit
von Rauchschutzklappen missen durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deut-
schen Instituts fur Bautechnik in Berlin nachgewiesen sein; sonst ist eine Zustimmung im Einzel-
fall der obersten Bauaufsichtsbehdrde oder der von ihr bestimmten Stelle erforderlich (§ 20 Abs.
3 BauO NRW). In den Zulassungen fir Brandschutzklappen kann die Verwendbarkeit durch Zu-
satzangaben (z. B. ,-18017" fir die Verwendung von Brandschutzklappen in Entliftungsanlagen
geman DIN 18017-3:1990-08 oder ,,-U" fur die Verwendung in Unterdecken) zu den vorgenann-
ten Feuerwiderstandsklassen und/oder durch die Verwendungsbestimmungen eingeschrankt
sein.

5
Anforderungen an die Installation von Liiftungsleitungen

5.1
Auswahl und Anordnung der Bauteile

511

Liftungsleitungen, in denen sich in besonderem MaBe brennbare Stoffe ablagern kénnen (z.B.
Abluftleitungen von Dunstabzugshauben in Wohnungskiichen) oder die der Liftung von Raumen
mit erhdhter Brand- oder Explosionsgefahr dienen, dirfen untereinander und mit anderen LUf-
tungsleitungen nicht verbunden sein, es sei denn, die Ubertragung von Feuer und Rauch ist
durch geeignete Brandschutzklappen verhindert.

Abluftleitungen aus Stahlblech von Dunstabzugshauben in Wohnungskilichen diirfen gemeinsam
in einem Schacht der Feuerwiderstandsklasse F30/90 (Feuerwiderstandsdauer geman Ab-
schnitt 4.2) verlegt sein; die Schachte durfen keine anderen Leitungen enthalten.

5.1.2
Mindungen von AuBenluft- und Fortluftleitungen

AuBenluftansaug- und Fortluftéffnungen (Mindungen) von Liftungsleitungen missen so ange-
ordnet oder ausgebildet sein, dass durch sie Feuer oder Rauch nicht in andere Geschosse,
Brandabschnitte, Treppenraume oder notwendige Flure Ubertragen werden kénnen.

Dies gilt z. B. durch Einhaltung einer der folgenden Anforderungen als erfllt:

a) AuBenluftansaug6ffnungen missen von Fortluftéffnungen mindestens 2,5 m entfernt sein.
Mindungen mussen von Fenstern, anderen AuBenwandd&ffnungen und von AuBenwanden mit
brennbaren Baustoffen und entsprechenden Verkleidungen mindestens 2,5 m entfernt sein; dies
gilt nicht fur die Holzlattung hinterliifteter Fassaden. Ein Abstand zu Fenstern und anderen ahnli-
chen Offnungen in Wanden ist nicht erforderlich, wenn diese Offnungen gegeniiber der Miin-
dung durch 1,5 m auskragende, feuerbestandige und 6ffnungslose Platten aus nichtbrennbaren
Baustoffen geschiitzt sind. Die Miindungen von Liftungsleitungen tber Dach missen Bauteile
aus brennbaren Baustoffen mindestens 1 m Uberragen oder von diesen - waagerecht gemessen
- 1,5 m entfernt sein. Diese Abstande sind nicht erforderlich, wenn diese Baustoffe von den Au-
Benflachen der LUftungsleitungen bis zu einem Abstand von mindestens 1,5 m gegen Brandge-
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fahr geschutzt sind (z.B. durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens
3 cm dicke, fugendicht verlegte Betonplatten).

b) Die Mindungen von Liftungsleitungen sind durch Brand- oder Rauchschutzklappen gesi-
chert.

5.1.3
Luftungsanlagen mit Umluft

Bei Luftungsanlagen mit Umluft muss die Zuluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft durch
Brandschutzklappen mit Rauchausldseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen geschitzt
sein. Die Rauchausldseeinrichtungen hierzu kénnen in der Umluftleitung oder in der Abluftleitung
angeordnet sein. Sie kdnnen jedoch auch in der Zuluftleitung nach Zusammenfiihrung von Au-
Benluft und Umluft angeordnet sein, wenn hierdurch gleichzeitig die AuBenluftansaugung gegen
Raucheintritt gesichert werden soll. Die Anordnung der Rauchausléseeinrichtungen darf deren
Wirksamkeit durch Verdiinnungseffekte nicht beeintrachtigen. Bei Ansprechen der Rauchauslé-
seeinrichtungen muissen die Ventilatoren abgeschaltet werden, soweit der Weiterbetrieb nicht
der Rauchausbreitung entgegenwirkt.

5.1.4
Luftungsleitungen und andere Installationen

Im luftfihrenden Querschnitt von Liftungsleitungen dirfen nur Einrichtungen von Liftungsanla-
gen und zugehdrigen Leitungen vorhanden sein. Diese Leitungen dirfen keine brennbaren oder
toxischen Stoffe wie z.B. Brennstoffe, organische Warmetrager oder Fllssigkeiten flr hydrauli-
sche Systeme und keine Stoffe mit Temperaturen von mehr als 110°C fiihren; zulassig sind je-
doch Leitungen, die Lufterhitzern von auBen Warmetrager mit hdheren Temperaturen auf dem
kirzesten Wege zufihren.

In Schachten und Kanalen der Feuerwiderstandsklasse L 30/90 gemaR DIN 4102-4:1994-03, Ab-
schnitte 8.5.1 bis 8.5.6 durfen neben den Luftungsleitungen auch Leitungen fir Wasser, Abwas-
ser und Wasserdampf bis 110°C sowie fir Druckluft verlegt werden, wenn sie einschlieBlich
eventuell vorhandener Dammschichten aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1
oder A2 gemaB DIN 4102-1:1998-05) bestehen und die Anforderungen nach Bild 1.2 erfillt sind.
Die Notwendigkeit brandschutztechnischer MaBnahmen fir diese anderen Installationen bleibt
unberihrt.

Daruber hinaus sind in Schachten und Kanalen, deren Wande der Feuerwiderstandsklasse
F30/90 (Feuerwiderstandsdauer gemaB Abschnitt 4.2) entsprechen und deren Offnungen in die-
sen Wanden dichte Verschlisse (z.B. mit umlaufendem Anschlag) mit derselben Feuerwider-
standsdauer wie die Wande haben, neben den Liuftungsleitungen auch andere (z.B. brennbare)
Installationen zulassig, wenn alle ein- und ausfihrenden Luftungsleitungen an den Durchtritts-
stellen (auch zur Liftungszentrale) durch Brandschutzklappen K30/90 (Feuerwiderstandsdauer
geman Abschnitt 4.2), (ohne Zusatzkennzeichnung fir eine einschrankende Verwendung) gesi-
chert sind (siehe Bild 1.2). Die Notwendigkeit brandschutztechnischer MaBnahmen fiir diese an-
deren Installationen bleibt unberihrt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/19



5.2
Verlegung von Liiftungsleitungen

5.2.1
Alle Leitungsabschnitte

5.2.11
Begrenzung von Kraften

Liftungsleitungen sind so zu flihren oder herzustellen, dass sie infolge ihrer Erwarmung durch
Brandeinwirkung keine erheblichen Krafte auf tragende oder notwendig feuerwiderstandsfahige
Wande und Stitzen austben kdnnen.

Dies ist erflllt, wenn ausreichende Dehnungsmaoglichkeiten, bei Liiftungsleitungen aus Stahl ca.
10 mm pro Ifd. Meter Leitungslange, vorhanden sind.

Bei anderen Baustoffen der Liftungsleitungen wie hochlegierten Stahlen und Nichteisenmetallen
ist deren Langenausdehnungskoeffizient zu berlicksichtigen.

Bei zweiseitig fester Einspannung der Leitungen ist Satz 1 erfillt, wenn:
a) der Abstand zwischen zwei Einspannstellen nicht mehr als 5 m betragt,

b) die Leitungen so ausgefiihrt werden, dass sie keine erhebliche Langssteifigkeit besitzen (z. B.
Spiralfalzrohre mit Steckstutzen bis 250 mm Durchmesser oder Flexrohre),

c) durch Winkel und Verziehungen in den Liftungsleitungen auftretende Langenanderungen
durch Kanalverformungen (z. B. Ausknickungen) aufgenommen werden (siehe dazu Bild 5) oder

d) Kompensatoren (z. B. Segeltuchstutzen) verwendet werden (Reaktionskraft < 1 kN).

5.2.1.2
Durchfihrung durch feuerwiderstandsfahige Bauteile

Soweit Luftungsleitungen ohne Brandschutzklappen durch Wande oder Decken, die feuerhem-
mend oder feuerbestandig sein missen, hindurchgefiihrt werden dirfen, sind die verbleibenden
Offnungsquerschnitte mit geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen dicht zu ver-
schlieBen. Ohne weiteren Nachweis gelten Stopfungen mit einer Dicke von héchstens 50 mm
aus Mineralfasern mit einem Schmelzpunkt >1000°C als geeignet. Die Stopfung ist in der Starke
der Decke oder Wand auszufiihren. Durch weitere Installationen darf die Stopfung nicht gemin-
dert werden.

5.21.3
Abstande zu brennbaren Baustoffen

Leitungsabschnitte, deren auBere Oberflachen im Betrieb Temperaturen von mehr als 85°C er-
reichen kdnnen, missen von flachig angrenzenden, ungeschutzten Bauteilen mit brennbaren
Baustoffen einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten.
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5.2.2
Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfahig sein miissen

Feuerwiderstandsfahige Leitungsabschnitte missen an Bauteilen mit entsprechender Feuerwi-
derstandsdauer befestigt sein. Der Einbau dieser Leitungen muss DIN 4102-4:1994-03 oder den
Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse entsprechen.

5.2.3
Leitungen im Freien, die von Brandgasen durchstromt werden kénnen

Fir Leitungsabschnitte im Freien genligen anstelle von feuerwiderstandsfahigen Leitungsbautei-
len Bauteile aus Stahlblech.

5.2.4
Einbau von Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen

Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Ver-
wendbarkeitsnachweise einzubauen.

5.2.5
Liftungsleitungen oberhalb von Unterdecken

Werden Liftungsleitungen oberhalb von Unterdecken, fir die als selbststandiges Bauteil eine
Feuerwiderstandsdauer gefordert wird, verlegt, so sind diese Liftungsleitungen gemafi DIN
4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5 zu befestigen.

6
Liiftungszentralen und Einrichtungen zur Luftaufbereitung

6.1.1
Grundlegende Anforderung

Innerhalb von Gebauden missen Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen in besonderen
Raumen (Luftungszentralen) aufgestellt oder innerhalb von Liftungsleitungsabschnitten der Feu-
erwiderstandsklasse L 90 gemaB DIN 4102-6:1977-09 eingebaut werden, wenn an die Ventilato-
ren oder Luftaufbereitungseinrichtungen in Strémungsrichtung anschlieBende Leitungen in meh-
rere Geschosse (nicht in Gebauden geringer Hohe) oder Brandabschnitte flihren. Die Liftungs-
zentralen konnen auch selbst luftdurchstromt sein (Kammerbauweise). Liftungszentralen dirfen
nicht anderweitig genutzt werden.

6.1.2

Tragende Bauteile sowie Decken und Wande zu anderen Raumen missen mindestens der Feu-
erwiderstandsklasse F90 geman DIN 4102-2:1977-09 entsprechen. Andere Wande und Decken
sowie FuBbdden missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder durch mindestens 2 cm
dicke Schichten aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen Entflammen geschitzt
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sein. Offnungen in den Wanden zu anderen Rdumen miissen durch Abschliisse mindestens der
Feuerwiderstandsklasse T 30 gemaB DIN 4102-5:1977-09 geschutzt und zu notwendigen Trep-
penraumen und notwendigen Fluren zusatzlich rauchdicht geman DIN 18095-1:1988-10 sein.

6.1.3
von Liftungszentralen

Luftungszentralen dirfen mit Aufenthaltsrdaumen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen. Lif-
tungszentralen missen mindestens einen Ausgang zu einem Flur in der Bauart notwendiger Flu-
re, zu einem Treppenraum in der Bauart notwendiger Treppenraume oder unmittelbar ins Freie
haben. Innerhalb der Zentrale muss in hdchstens 35 m Entfernung ein Ausgang erreichbar sein.

6.1.4

Luftungsleitungen in Luftungszentralen missen

1. aus Stahlblech (jedoch nicht mit brennbaren Dammschichten) hergestellt sein,
2. der Feuerwiderstandsklasse L 90 gemaB DIN 4102-6:1977-09 entsprechen oder

3. am Ein- und Austritt der Luftungszentrale Brandschutzklappen der Feuerwiderstandsklasse K
90 (geman Abschnitt 4.4) mit Rauchausldseeinrichtungen haben; ausgenommen hiervon sind
Fortluftleitungen, die unmittelbar ins Freie flhren.

Wenn nicht eine der Anforderungen nach Nr. 1 bis 3 eingehalten ist, muss fur die Installation der
Liftungsleitungen (Leitungsbaustoffe der Baustoffklasse B1 gemaB DIN 4102-1:1998-05) in LUf-
tungszentralen Folgendes erflillt sein (siehe auch Bild 4.1):

a) die Liftungszentrale muss im obersten Geschoss liegen,

b) die Liftungszentrale darf keine 6ffenbaren Fenster, sondern nur Verglasungen mit einer Feu-
erwiderstandsklasse G 90 oder F 90 gemaB 4102-13:1990-05 haben,

c) die Liftungszentrale muss im Dach eine selbsttatig 6ffnende, durch Rauchmelder in der Lif-
tungszentrale auslésende Rauchabzugseinrichtung haben; ihr offener Querschnitt muss mindes-
tens das 2,5-fache des lichten Querschnitts der groBten in die Liftungszentrale eingefihrten
Abluftleitung haben,

d) die Luftungsleitungen muissen durch das Dach der Liftungszentrale ins Freie gefuhrt sein und

e) in der LUftungszentrale miissen Bauteile von Liftungsleitungen aus brennbaren Baustoffen
gegeniber entsprechenden Bauteilen anderer Liftungsleitungen gegen Entflammen geschitzt
sein, und zwar durch

einen Abstand von mindestens 40 cm zwischen den entsprechenden Bauteilen beider Leitungen
oder

einen mindestens 2 cm dicken Strahlungsschutz dazwischen aus mineralischen nichtbrennbaren
Baustoffen oder
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andere mindestens gleich gut schitzende Bauteile.

6.2
Einrichtungen zur Luftaufbereitung

6.2.1
Induktionsgerate und zugehdrige Leitungen

Die Anforderungen ergeben sich aus Bild 4.2.

6.2.2
Lufterhitzer

Bei Lufterhitzern, deren Heizflachentemperaturen mehr als 160°C erreichen kdnnen, muss ein Si-
cherheitstemperaturbegrenzer im Abstand von 50 cm bis 100 cm in Stromungsrichtung hinter
dem Lufterhitzer in die Luftungsleitung eingebaut werden, der den Lufterhitzer bei Erreichen ei-
ner Lufttemperatur von 110°C selbsttatig abschaltet. Bei direkt befeuerten Lufterhitzern muss zu-
satzlich ein Stromungswachter vorhanden sein, der beim Nachlassen oder Ausbleiben des Luft-
stroms die Beheizung selbsttatig abschaltet, es sei denn, dass die Anordnung des Sicherheits-
temperaturbegrenzers auch in diesen Fallen die rechtzeitige Abschaltung der Beheizung ge-
wahrleistet. Dies qgilt als erfullt bei Warmlufterzeugern nach DIN 4794:1980.

6.2.3
Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider

Bei Filtermedien, Kontaktbefeuchtern und Tropfenabscheidern aus brennbaren Baustoffen (Bau-
stoffklassen B1 oder B2 gemaB DIN 4102-1:1998-05; siehe auch Abschnitt 3.2.4) muss durch ein
im Luftstrom nachgeschaltetes engmaschiges Gitter oder durch eine geeignete nachgeschaltete
Luftaufbereitungseinrichtung aus nichtbrennbaren Baustoffen sichergestellt sein, dass brennen-
de Teile nicht vom Luftstrom mitgeflhrt werden kénnen.

6.2.4

Bei Warmeriickgewinnungsanlagen ist die Ubertragung von Rauch und Feuer zwischen Abluft
und Zuluft durch installationstechnische MaBnahmen (getrennter Warmeaustausch tber Warme-
trager bei Zu- und Abluftleitungen, Schutz der Zuluftleitung durch Brandschutzklappen mit
Rauchausloseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen) oder durch andere geeignete Vor-
kehrungen auszuschlieBen.

7
Besondere Bestimmungen fiir Liiftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08

7.1
Regelanforderungen

In Liftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 diirfen Absperrvorrichtungen gegen Brandiiber-
tragung der Feuerwiderstandsklassen K30-18017 bzw. K90-18017 verwendet werden (siehe Bil-
der 6.1und 6.2.1-6.2.3). Diese Absperrvorrichtungen sind dazu bestimmt, im Zusammenwirken
mit den Bauteilen der Luftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 zu verhindern, dass Feuer und
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Rauch in andere Geschosse Ubertragen werden. Die Absperrvorrichtungen sind zur Verhinde-
rung einer Brandiibertragung innerhalb von Geschossen nicht zuldssig (z.B. bei der Uberbrii-
ckung von Flur- oder Trennwanden).

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch flr Abluftanlagen von Toiletten und Badern in nicht zu
Wohnzwecken genutzten Gebauden sowie nach MaBgabe der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen in Anlagen zur Entliftung innenliegender Wohnungsktichen und Kochnischen ver-
wendet werden (ausgenommen StoBliftung und Anschluss von Dunstabzugshauben an die Ab-
sperrvorrichtungen). Sie kdnnen ferner in Anlagen der Bauart nach DIN 18017-3:1990-08 ver-
wendet werden, bei denen die Zuluft Gber Leitungen herangefiihrt wird, auch in diesen Zuluftlei-
tungen selbst.

Die Absperrvorrichtungen und zugehdrige Luftungsleitungen miissen den Bestimmungen der je-
weiligen Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise geniigen und im Ubrigen folgenden
Anforderungen entsprechen:

1. Vertikale feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen (Hauptleitungen) miissen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen (Baustoffklassen A1 oder A2 gemaB DIN 4102-1:1998-05) bestehen und der
Feuerwiderstandsklasse L30/90 oder F30/F90 (Feuerwiderstandsdauer geman Abschnitt 4.2)
entsprechen.

2. Schachte fur Liftungsleitungen muissen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1
oder A2 gemaB DIN 4102-1:1998-05) bestehen und der Feuerwiderstandsklasse L30/90 oder
F30/90 (Feuerwiderstandsdauer gemaB Abschnitt 4.2) entsprechen.

3. Hauptleitungen im Innern von feuerwiderstandsfahigen Schachten sowie gegebenenfalls au-
Berhalb der Schachte liegende Anschlussleitungen zwischen Absperrvorrichtung und luftfuhren-
der Hauptleitung missen aus Stahlblech bestehen. Die Anschlussleitungen von Absperrvorrich-
tungen auBerhalb von Schachten dirfen nicht Ianger als 6 m sein; sie durfen keine Bauteile mit
geforderter Feuerwiderstandsdauer Uberbricken.

4. Der Querschnitt der Absperrvorrichtungen (Anschlussquerschnitt) darf maximal 350 cm? be-
tragen.

5. Der Querschnitt der luftfiihrenden Hauptleitung darf bis zu 1000 cm? betragen, wenn die luft-
flihrende Hauptleitung

a) als feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung oder Schacht mit einer Feuerwiderstandsklasse
L30/L90 oder F30/F90 (Feuerwiderstandsdauer gemal Abschnitt 4.2) ausgebildet ist, innerhalb
dieser luftflhrenden Hauptleitung oder innerhalb des Schachtes keine Installationen geflhrt
werden und die verwendete Absperrvorrichtungen im wesentlichen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen (siehe Bild 6.2.1).

b) in einem Schacht der Feuerwiderstandsklasse L30/L90 oder F30/F90 (Feuerwiderstandsdau-
er gemaB Abschnitt 4.2) gefihrt wird und der freie Querschnitt zwischen luftfihrender Hauptlei-
tung und den Schachtwandungen im Bereich jeder Geschossdecke mit einem mindestens 100
mm dicken Mortelverguss abgeschottet ist (siehe Bild 6.2.3).Auf den Mortelverguss kann ver-
zichtet werden, wenn der Querschnitt des Schachtes 1000 cm? nicht tiberschreitet und die ver-
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wendeten Absperrvorrichtungen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoff-
klassen A1 oder A2 gemaB DIN 4102-1:1998-05) bestehen (siehe Bild 6.2.2).

6. In Schachten der Feuerwiderstandsklasse L30/90 oder F30/90 (Feuerwiderstandsdauer ge-
maB Abschnitt 4.2) diirfen neben den Liftungsleitungen auch andere Installationen aus aus-
schlieBlich nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1 oder A2 gemaB DIN
4102-1:1998-05), ausgenommen Aluminium und Glas, geflihrt werden, wenn der freie Quer-
schnitt zwischen den luftfiihrenden Hauptleitungen, den anderen im Schacht zulassigen Installa-
tionen und den Schachtwandungen im Bereich jeder Geschossdecke mit einem mindestens

100 mm dicken Mortelverguss vollflachig abgeschottet ist (siehe Bild 6.2.3). Rohrleitungsinstalla-
tionen dirfen in diesen Schachten nur nicht brennbare Medien fuhren.

7.2
Sonderlésungen

Abweichend von den vorgenannten Bestimmungen kann die Ubertragung von Feuer und Rauch
in andere Geschosse durch Luftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-09 auch auf andere Weise
verhindert werden. Fir diese Anlagen ist ein Verwendbarkeitsnachweis (Bauprodukte) oder ein
Anwendbarkeitsnachweis (Bauarten) in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auf
der Grundlage einer Systemprufung zu fihren. Anderenfalls bedlrfen sie der Zustimmung im
Einzelfall der obersten Bauaufsichtsbehdrde oder der von ihr bestimmten Stelle.

8
Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Kiichen, ausgenommen Kaltklichen

8.1
Baustoffe und Feuerwiderstandsklassen der Abluftleitungen

Die Abluftleitungen muissen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklasse A1 oder A2 geman
DIN 4102-1:1998-05) bestehen. Sie miissen vom Austritt aus der Kiiche an mindestens die Feu-
erwiderstandsklasse L 90 aufweisen, sofern die Ubertragung von Feuer und Rauch nicht auf an-
dere Art und Weise z.B. durch Absperrvorrichtungen, fur die ein Verwendbarkeitsnachweis flir
diesen Zweck vorliegt, verhindert wird. Fir Leitungsabschnitte im Freien gilt Abschnitt 5.2.3
sinngeman.

8.2
Verlegung der Abluftleitungen

Die Abluftleitungen dirfen untereinander und mit anderen Liuftungsleitungen nicht verbunden
sein. Die Zusammenfihrung der Raumluft mit der Kochstellenabsaugung innerhalb der Kiiche
und der Anschluss mehrerer Abzugshauben einer Kiiche an eine gemeinsame Abluftleitung sind
jedoch zulassig. Abschnitt 5.1.2 gilt sinngeman.

Die Ventilatoren der Abzugsanlagen mussen so ausgefiihrt und eingebaut sein, dass sie leicht
zuganglich sind und leicht kontrolliert und gereinigt werden kdnnen. Sie mussen von der Kiiche
aus abgeschaltet werden kénnen. Die Antriebsmotoren muissen sich auBerhalb des Abluftstro-
mes befinden.
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8.3
Fettdichtheit der Abluftleitungen

Durch die Wandungen der Abluftleitungen darf weder Fett noch Kondensat austreten kénnen.
Liftungsleitungen aus Blech mit gel6teten, geschweiBten oder mittels dauerelastischem und ge-
gen chemische und mechanische Beanspruchung unempfindlichem Dichtungsmaterial herge-
stellten Verbindungsstellen kdnnen als fettdicht angesehen werden.

8.4
Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungséffnungen

In oder unmittelbar hinter Abzugseinrichtungen, z.B. Hauben oder Luftungsdecken, sind geeig-
nete Fettfilter oder andere geeignete Fettabscheideeinrichtungen anzuordnen. Filter und Ab-
scheider mussen einschlieBlich ihrer Befestigungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Filter missen leicht ein- und ausgebaut werden konnen. Die innere Oberflache der Abluftleitun-
gen muss leicht zu reinigen sein. Leitungen mit profilierten Wandungen, wie z.B. flexible Rohre,
und Leitungen aus pordsen oder saugfahigen Baustoffen sind unzuldssig.

Die Abluftleitungen muissen an jeder Richtungsanderung, vor und hinter Absperrvorrichtungen
und in waagerecht gefiihrten geraden Leitungsabschnitten Reinigungséffnungen haben. AuBer-
dem sind im Bereich der Fettfilter oder anderer Fettabscheideeinrichtungen Reinigungsoffnun-
gen erforderlich, sofern nicht eine Reinigung dieses Leitungsbereiches von der Abzugseinrich-
tung aus moglich ist. Die Abmessung der Reinigungsdéffnungen muss mindestens dem lichten
Querschnitt der Abluftleitung entsprechen; es genligt jedoch ein lichter Querschnitt von 3600
cm?,

Die Abluftleitungen mussen an geeigneter Stelle Einrichtungen zum Auffangen und Ablassen von
Kondensat und Reinigungsmittel haben.

8.5
Gemeinsame Abflihrung von Kiichenabluft und Abgas aus Feuerstatten

8.5.1
Kichenabluft und Abgas aus Feuerstatten fir gasformige Brennstoffe

Nach § 42 Abs. 4 Satz 2 BauO NRW diirfen die Abgase von Feuerstatten in Llftungsleitungen
eingeleitet werden, wenn die Abluft ins Freie gefuhrt wird und Bedenken wegen der Betriebssi-
cherheit und des Brandschutzes nicht bestehen.

Es bestehen keine Bedenken, die Abgase von Klichen-Gasgeraten Uber die Abzugseinrichtungen
und Abluftleitungen der Kiichen abzuflihren, wenn hierbei nach der technischen Regel Arbeits-
blatt G 634 : September 1998 - Installation von Gasgeraten in gewerblichen Kichen in Gebauden
- des DVGW verfahren wird.

8.5.2
Kichenabluft und Abgas aus Feuerstatten fir feste Brennstoffe
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Werden Abgase von Feuerstatten fir feste Brennstoffe (z.B. Holzkohlegrillanlagen, Pizzadfen)
gemeinsam mit der Abluft von Kiichen abgeleitet, so miissen die Abgase Uber Schornsteine, die
den Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO NRW) vom 21. Juli 1998 (GV. NRW. S. 481/
SGV. NRW. 232) hinsichtlich der brandschutztechnischen Anforderungen an Schornsteine ent-
sprechen, abgefiihrt werden.

In die Schornsteinwandungen darf Fett in gefahrdrohender Menge nicht eindringen kdnnen. Bei
Schornsteinen mit Innenrohren aus geschweiten oder nahtlosen Rohren aus Edelstahl und mit
gegen chemische und mechanische Beanspruchung unempfindlichen Dichtungen ist dies z.B.
erfilllt. Die Schornsteine missen an jeder Richtungsanderung Reinigungséffnungen haben.

9
Anforderungen an Liiftungsanlagen in Gebauden besonderer Art oder Nutzung

Nach § 54 Abs. 1 BauO NRW kdnnen fur bauliche Anlagen oder Raume besonderer Art oder Nut-
zung (Sonderbauten) besondere Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, wenn ihre
Benutzer oder die Allgemeinheit gefahrdet oder unzumutbar beldstigt werden.

Die Anforderungen der vorstehenden Abschnitte 3 bis 8 entsprechen in der Regel auch den
brandschutztechnischen Erfordernissen fir LUftungsanlagen in Sonderbauten. Bei Liftungsanla-
gen

a) fur Gebaude oder Raume mit groBen Menschenansammlungen,
b) flir Gebaude oder Raume fur kranke oder behinderte Menschen,
c) fir Raume mit erhdhter Brand- oder Explosionsgefahr.

kdnnen zusatzliche oder andere brandschutztechnische MaBnahmen notwendig werden, z.B.
zusatzliche Rauchausldseeinrichtungen fir Brandschutzklappen. Die Anordnung der Rauchaus-
|6seeinrichtungen darf deren Wirksamkeit durch Verdiinnungseffekte nicht beeintrachtigen.

10
Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren

10.1
Bauvorlagen

Far Luftungsanlagen, die durch feuerwiderstandsfahige Decken oder Wande, ausgenommen
solche in Gebauden geringer Hohe, oder durch Gebaudetrennwande geflihrt werden, sind mit
dem Bauantrag fiur die Laftungsanlagen neben den Eintragungen in die Bauzeichnungen geman
§ 4 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung uber bautechnische Prifungen (BauPriifVO) vom 6. Dezember
1995, zuletzt geandert durch Verordnung vom 20. Februar 2000 (SGV. NRW. 232), folgende Un-
terlagen erforderlich:

Schematische Darstellung entsprechend den Bildern dieser Richtlinie und Beschreibung der LUf-
tungsanlagen (Leitungen, Liftungszentralen, Absperrvorrichtungen [Brandschutzklappen,
Rauchschutzklappen], Rauchausloseeinrichtungen, Mindungen sowie sonstige Bauteile der LUf-
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tungsanlage, die brandschutztechnisch bedeutsam sind); mit Angabe der Feuerwiderstands- und
Baustoffklasse der Bauteile und Liftungsleitungsabschnitte.

10.2
AbschlieBende Fertigstellung

Zur abschlieBenden Fertigstellung ist von der Fachunternehmerin oder dem Fachunternehmer ei-
ne Bescheinigung (Muster siehe Anhang) auszustellen, dass die Liftungsanlage den Bestim-
mungen der Richtlinie entspricht und nur Bauprodukte verwendet oder Bauarten angewendet
worden sind, die den Bestimmungen der §§ 20 ff. BauO NRW genuligen. Sind Absperrvorrichtun-
gen gegen Brandibertragung oder Rauchschutzklappen vorhanden, muss in dieser Bescheini-
gung auch bestatigt sein, dass diese Bauprodukte/Bauarten entsprechend dem Verwendbar-
keits- oder Anwendbarkeitsnachweis eingebaut sind und die ordnungsgemaBe Funktion geprift
worden ist. Die Bescheinigung ist von der Bauherrin oder dem Bauherrn der Bauaufsichtsbehor-
de zuzuleiten. Die bei Sonderbauten vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungsanlagen durch-
zufihrenden Prifungen durch staatlich anerkannte Sachverstandige ersetzen die Fachunterneh-
merbescheinigung nicht.

MBI. NRW. 2003 S. 618, geandert durch RdErl. v. 28.2.2008 (MBI. NRW. 2008 S. 130).

")Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften (Abl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geandert durch die Richtlinie 98/48/EG des Euro-
paischen Parlamentes und des Rates vom 20. Juli 1998 (Abl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/19


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2003-26
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2008-s130

Anlagen

Anlage 1 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 2 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Anlage 3 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlage1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 19/19


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/2029-1703-smbl_232380_20030610_a_anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/2029-1704-smbl_232380_20030610_a_anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/2029-1705-smbl_232380_20030610_a_anlage1.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Bauaufsicht Brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport v. 10.6.2003 – II A 4 - 230.25 
	Anlagen


